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Wolfgang Kubicki: Großer Koalition die Betriebs-
erlaubnis entziehen 
 
- Weiterer Grundrechtseingriff von SPD und CDU vom 
Verfassungsgericht gestoppt – 
 
Zum heutigen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, das Gesetz zur 
Vorratsdatenspeicherung teilweise außer Kraft zu setzen, sagte der 
Vorsitzende der FDP-Fraktion und Oppositionsführer im Schleswig-
Holsteinischen Landtag, Wolfgang Kubicki: 
 
„Wieder stoppt das Verfassungsgericht ein Gesetzesvorhaben einer Großen 
Koalition, weil SPD und CDU in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger 
in unzulässiger Art und Weise eingreifen.  
 
Es ist erst acht Tage her, dass die Verfassungsrichter in Karlsruhe das 
schleswig-holsteinische Polizeigesetz gestoppt haben. Heute setzt das 
Bundesverfassungsgericht mit seiner Eilentscheidung zur 
Vorratsdatenspeicherung wieder ein unmissverständliches Zeichen, dass 
SPD und CDU die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger missachten“, 
stellte Wolfgang Kubicki fest. 
 
Gäbe es einen ‚Verfassungs-TÜV’, die Große Koalition wäre bei der 
‚Reihenuntersuchung’ wieder einmal gescheitert. „Folgerichtig sollte man der 
Großen Koalition die Betriebserlaubnis entziehen und das Bündnis aus SPD 
und CDU sofort stilllegen“, forderte der liberale Innen- und Rechtspolitiker. 
 
Kubicki, der sich für die FDP-Fraktion der Klage des ehemaligen 
Innenministers von Nordrhein-Westfalen und Bundestagsvizepräsidenten a. 
D., Burkhard Hirsch, angeschlossen hat, stellte abschießend fest:  
 
„Die Sicherheitsgesetzgebung der vergangenen Jahre gehört insgesamt auf 
den Prüfstand. Bis heute ist der Gesetzgeber jeden Nachweis darüber 
schuldig geblieben, dass die Eingriffe der letzten Jahre in die Freiheitsrechte 
der Bürgerinnen und Bürger notwendig sind. Aus meiner Sicht hat der 
Gesetzgeber in diesem Zusammenhang längst jedes Maß verloren. Die 
Tatsache, dass über 30.000 Bürgerinnen und Bürger in Karlsruhe geklagt 
haben, zeigt, dass auch die Menschen nicht mehr bereit sind, diese 
Vorgehensweise zu akzeptieren.“ 
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